
Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer 20 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten äber all nur:
22 x Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Ceouriers.

Inſerate für den Courier werden an2 genornmen: Jn Leipzig in derC r 0 n r J C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerfitsſtraße, Gewandhaus No. 4.

Jn Magdeburg in der Creus
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Unter Verantwortlichkeit der Verlags- Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Courier beſtimmten Mittheilungen Sendungen c. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
(bei Schwetſchke) in richten.

Nr. 56. Halle, Freitag den 7. März
Hierzu eine Beilage.

1845.

Deutſchland.
Halle, d. 6. März. Jn der am 25. v. M. hier ge

haltnen Verſammlung der proteſtantiſchen Freunde wurde
eine Adreſſe an ſämmtliche freie katholiſche Gemeinden und
Katholiken Deutſchland's angenommen welche folgenderma-
hen lautet:

„Theure Brüder!
Nicht Einzelne unter Euch wollen wir begrüßen, ſondern

Euch Alle, die Jhr die Feſſeln der römiſchen Kirche abgewor-
fen und öffentlich zuſammengetreten ſeid zu einer allgemeinen
chriſtlichen Kirche! Der freie evangeliſche Geiſt unſerer Zeit hat
auch Euch machtig ergriffen! Darum habt Jhr das unwür-
dige Band zerriſſen welches Euch bis dahin mit Rom zuſam-
menhielt und habt alle abgeſtorbenen Formen, welche der Ver-
gangenheit angehören, dieſer zurückgegeben. Jhr ſeid damit
aus der Welt des Todes in das friſche Leben der Gegenwart
hineingetreten, Jhr habt die unnatürliche mönchiſche Heiligkeit
der alten Kirche hinter Euch gelaſſen und wollt Euer Chri-
ſtenthum bewahren durch die freie That der Liebe, welche al-
lein des Geſetzes Erfüllung iſt. Wie ſollten wir da nicht,
von Eurem Thun mitbewegt, zu freudigen Hoffnungen für die
Zukunft erfüllt werden! Ja, wir begleiten Euch nicht allein
mit bald ſorgender, bald triumphirender Theilnahme, wir ſind
nicht allein geiſtig mit Euch verbunden in dieſem Kampfe, wir
hoffen auf Euch und blicken auf dieſe kleine kaum noch ge-
ſtaltete Gemeinſchaft hin, als auf den bedeutungsvollen An-
fang einer neuen Zeit, einer großen Bewegung, welche in ih
ren Schwingungen auch unſere proteſtantiſche Kirche mitberuh-
ren wird. Wir billigen es, daß Jhr nicht zu ihr hinübergetre
ten ſeid und zu den Symbolen, welche äußerlich noch immer
als ihre Grundlage und ihr Bekenntniß gelten, daß Jhr viel-
mehr den erſten, urſprünglichen Drang der Reformation wie-
der aufgenommen habt, welcher von dem friſchen Leben des
Volkes getragen wurde. Wir freuen uns nicht allein um Eu-
retwillen, daß Jhr die langen Umwege gemieden, auf wel-
chen wir Jahrhunderte umhergeirrt, ſondern auch um Unſert-

willen, daß Jhr uns den Anſtoß geben werdet zu raſcherem
Fortſchreiten. Denn Jhr wißt es wohl, daß auch in unſerer
Kirche die Gegenſätze hart mit einander kampfen, daß ein Theil
von uns die Reformation weiter bilden will, der andere ſie er
halten auf dem Standpunkte des Altproteſtantismus. Und wie
ſehr dieſe letztere Partei zu dem alten Katholicismus hinneigt,
hat ſie oft genug bezeugt, ja ſie hat ſich nicht geſcheut, gegen
Euch laut und offen Partei zu ergreifen, und hat ſelbſt den
Aberglauben des Reliquiendienſtes fur eine liebenswurdige
Schwäche erklärt. So fühlen denn auch wir uns getrieben,
unſere Sympathien eben ſo offen auszuſprechen wie Jene, in-
dem wir Euch als Brüder und Kampfgenoſſen begruüßen, wenn
wir auch noch nicht äußerlich mit Euch verbunden ſind, nicht
mit denſelben Feinden kämpfen und dieſelben Siege feiern.
Aber wenn jemals ſeit jener großen Trennung der beiden Kir
chen die Hoffnung auf Wiedervereinigung einen verſtändigen
Sinn hatte, ſo gewiß in dieſer unſerer Zeit, in welcher ſich
die Gegenſätze ſo rein ſondern und die gleichartigen Maſſen
ſo ſtark anziehen. Die Zeit der Dämmerung iſt voruber, es
bedarf nur offenen Hervortretens und ausdauernder Kraft, um
das, was wir Alle wiſſen und wollen, in die Wirklichkeit ein-
zuführen. Wir vertrauen Euch, daß Jhr bei aller Selbſtſtan-
digkeit der Entwickelung im Einzelnen, feſthalten werdet an
der Einigkeit in der Freiheit.“

Nachdem die Adreſſe bereits in der erwähnten Ver-
ſammlung zahlreiche Unterſchriften erhalten hatte, traten
ſpäter noch mehrere Unterzeichner hinzu, ſo daß im Ganzen
320 evangeliſche Chriſten der Stadt Halle und Umgegend
ſchriftlich dazu ſich bekannt haben. Auch 8 hieſige Katho-
liken gaben durch ihre Unterſchrift ihre Uebereinſtimmung
mit der großen Bewegung, von welcher jetzt die katholiſche
Kirche Deutſchland's ergriffen iſt, kund. So konnte denn
auch von hier aus ein Zeugniß der Theilnahme an die
Neu -Kathollken ergehen und iſt die obige Zuſchrift nament-
lich nach Breslau, Leipzig, Berlin, Dresden, Elberfeld, Hal
berſtadt, Annaberg, Chemnitz Bingen, Offenbach, Magder



burg, Hildesheim, Ulm, Unna, Königsberg Weſel und
Schneidemuühl eingeſendet worden. Fuür den letztgenann-
ten Ort wurde die Zuſchrift mit einer Spende von 150 Tha-
lern begleitet um auch zu dem äußern Emporkommen
der neuen katholiſchen Gemeinde durch einen Beitrag foörder
lich zu ſein.

Merſeburg. (Offizielle Mittheilung.)
Allgemeine Feld-Polizei- Ordnung (Schluß).

Der Geſetzes-Entwurf der FeldPolizei- Ordnung ſchließt mit
folgenden 3 Paragraphen:

64. Je nach dem Bedürfniß und dem Antrage der
Betheiligten ſollen wegen der Räumung und Jnſtandhal-
tung von Privatfluſſen und Gräben, uüberall, wo es noch
nicht geſchehen iſt, die erforderlichen Ordnungen unter
Wahrnehmung der Betheiligten durch die Landraäthe ver-
mittelt und entworfen, hiernachſt aber zur Beſtätigung der
Regierung eingereicht werden.

Die Landrathe können hierbei durch Kreisverordnete oder
Oekonomie-Commiſſarien vertreten werden. Durch derglei-
chen Ordnungen find insbeſondere Feſtſetzungen zu treffen
über die Verpflichtung zur Raäumung, die jedesmalige
Zeit und Art derſelben, eine in gewiſſen Zeiträumen vor-
zunehmende Schau die Beſtellung von beſtimmten Schau-
richtern aus nahe wohnenden jedoch unbetheiligten Grund-
beſitzern und anderen achtbaren und ſachkundigen Einwoh-
nern des Kreiſes auf Vorſchlag des Landraths durch die
Regierung, ſo wie uber die den Schaurichtern unter all-
gemeiner Aufſicht des Landraths zu ubertragende polizei-
liche und Strafbefugniß, auf welche letztere und die zu
erlaſſenden Strafreſolute die Beſtimmungen des F. 62. we-
gen der weiteren Berufung ebenfalls Anwendung finden
ſollen.

Entſtehen aber bei der Einrichtung ſolcher Ordnungen
Streitigkeiten uber die Verbindlichkeit zur Räumung oder
über andere Feſtſetzungen, durch welche die Betheiligten
ſich in ihren Rechten für unverletzt halten, ſo ſteht die
Entſcheidung aller bei der Einrichtung ſolcher Ordnungen
vorkommenden Streitigkeiten, und ſodann auch die deß-
nitive Feſtſtellung und Beſtätigung der Ordnungen den
Auseinanderſetzungs- Behörden zu.

65. Von dem Zeitpunkte der Publikation dieſer Feld-
Polizei Ordnung an treten die beſtehenden Vorſchriften,
jedoch nur inſoweit außer Kraft, als ſie ſich auf Gegen-
ſtände beziehen, über welche dieſe Feld-Polizei- Ordnung
Beſtimmungen enthalt.

9. 66. Wo beſondere Verhältniſſe feld polizeiliche Vor-
ſchriften uüber ſolche Gegenſtände erforderlich machen, in
Anſehung deren dieſe Feld-Polizei- Ordnung keine Beſtim-
mungen enthält, können beſondere Kreis oder Lokal-Ver-
ordnungen nach Anhoörung beziehungsweiſe der Kreisſtände
oder der Ortsbehöorden und Gemeinden mit Genehmigung
und unter Beſtätigung unſeres Miniſters des Jnnern er-
laſſen werden.

Bei der Verſammlung am 25. Februar wurde

geſpendet 46 Thlr. Sgr.ſpäter hinzu kamen Beiträge laut einer in der
Schwetſchke'ſchen Buchhandlung aufgelegten
und noch zur Einſicht bereit liegenden Liſte 97

Ertrag von 46 hier verkauften Exemplaren
des Schneidemüllerliedes à 2 Sgr. 25fur 1 Exemplar des Schneidemüllerliedes von
Rngenannt

Zuſammen 150 Thlr. Sgr.

Ueber dieſe Beſtimmungen ſpricht der Stände Ausſchuß ſeine
Meinung dahin aus:

Zu g. 64. Der Ausſchuß halt dieſe Vorſchrift, Jn-
ſtruktion und Empfehlung zur Herſtellung von Fluß,
Waſſer und Graben-Ordnungen, wo ſie noch nicht ſind,
fur mehrere Gemeinden und Fluren mit Schau und Straf-
befugniſſen gegen Säumniß und Uebertretung fur rathſam
und gemeinnuützig, geht jedoch von der Anſicht aus, daß:

1) uber das Bedürfniß ſolcher neuen Einrichtungen und
uüber den Antrag der Betheiligten die Lokal und
Ortspolizei-Behoörden gehört werden

2) daß es bei den vorhandenen Einrichtungen und Ord-
nungen vorbehaltlich deren Reviſion im verfaſſungs-
maäßigen Wege bewendet;

3) daß da, wo eine ſolche Privat-, Fluß und Waſſer-
ordnung nur eine Stadt oder Gemeindeflur beruhrt,
deren ſtatutariſche Abfaſſung der, Ortsobrigkeit und den
Magiſträten, reſp. nach Anhalt der Städteordnung
und unter Beſtätigung der Regierung verbleibt, die
in ihren Lokal-Feldordnungen das eigenthumliche Waſ-
ſer und Grabenweſen der Flur mit abhandeln kon
nen, und

4) daß uüberhaupt ſoweit, als ein offenbares landespo-
lizeiliches Jntereſſe nicht anders gebietet, das Reſſort
und die Befugniß der Ortspolizei-Behoörde nicht ver
ruckt und geſchmälert wird, um nicht durch Verande-
rung, Zwieſpaltigkeit, Weitlaäuftigkeit der Wirkſam-
keit zu ſchaden, weshalb man auf das Geſetz vom
11. Mai 1842. S. 192. der Geſetz-Sammlung, auf

99 2c. Tit. 8. Th. I. Allg. Landrecht und F. 10.
des Geſetzes vom 15. November 1811, inſonderheſt
auf das Geſetz uber die Privatfluſſe vom 28. Februar
1843. 9. 7. S. 41. der Geſetz Sammlung, Bezug
nimmt.

Ferner wuünſcht der Ausſchuß, daß:
5) im 2ten Satze des 9. 64. die Beifugung der Oeko-

nomie-Commiſſarien geſtrichen und geſagt werde: „die
Landrathe können ſich hierbei auch durch Kreisver-
ordnete vertreten laſſen zumal die Landräthe und
ihre Vertreter (Kreisdeputirte und Kreisſekretaire)
Alles koſtenfrei beſorgen muſſen

6) ſtatt der AuseinanderſetzungsBehoörde möge auch hier
die zu 9. 25. vorgeſchlagene Berichtigung gelten.

Gegen 65. nichts zu erinnern, da allerdings noch
viele andere wichtige Gegenſtände in Betracht kommen,
als wegen Wucherblumen, Raupen, Hamſter und anderer
ſchädlichen Thiere 2c., die man aber

nach F. 66. in die Lokal und Kreis -Ordnungen und
Statuten lediglich verweiſen kounne, wobei der Ausſchuß
beantragt, ſtatt der Beſtätigung des Miniſters des Jnnern,
die Beſtätigung königlicher Regierung genügen zu laſſen.

Von den Kreis und Lokal-Reglements auf Baſis der
Feld -Poltzei- Ordnung mit deren allgemeinen, nach den
Vorſchlägen des Ausſchuſſes zu erweiternden und zu be
richtigenden Prinzipien und Satzungen verſpricht man ſich
die beſte Wirkung und meiſte Hulfe, die nun nach dem
vorgezeigten Wege und vermoöge der verfaſſungsmaßigen
Autonomie der Betheiligten den eigenthumlichen und land-
wirthſchaftlichen Verhältniſſen und Bedürfniſſen aller Orte
bereitet werden kann.

Die Publlkation der allgemeinen Feld Polizei Ordnung
muß aber voraufgehen.



Der Landtag war mit vorgedachtem Gutachten vollig ein
verſtanden, wünſchte inſonderheit, daß die Genehmigung und
Beſtätigung der Lokal und Kreis -Ordnungen Seitens der
königlichen Regierungen, die ja auch die wichtigen Feuer,
Bau, Armen- c. Ordnungen und andere Haupt-Reglements
feſtzuſtellen berechtigt ſeien, genugen möge, vergegenwartigte
ſich den Fall, wie die im Feld-Polizeigeſetze ſelbſt über ein
zelne Vorſchriften den Spezial Verordnungen aufgegebene
nähere Ausführung zu bewerkſtelligen ſei, und beantragte
zur Beſeitigung von Zweifeln den H. 66. wie folgt zu ver-
vollſtändigen

„Wo es auf Errichtung von den in gegenwartigem
FeldPolizei-Geſetze ſpeziell vorbehaltenen Lokal Ver
ordnungen ankommt, ſollen jedesmal zunachſt die Be
theiligten, die Gemeinden, Dorfgerichte und Orts-
vorſtände gehört werden, die Polizeibehörden die Ver-
mittelung übernehmen und die Genehmigung erthei-
len. Betreffen ſolche Spezial- Verordnungen mehrere
Gemeinden umfaſſende Bezirke, ſo gilt wegen Ver-
nehmung der Betheiligten c. daſſelbe, nur ſollen auch
die Ortspolizei-Obrigkeiten dabei noch gehört werden.
Die vermittelnden und genehmigenden Behorden ſind
fur dieſen Fall die Kreis-Landräthe. Bei Errichtung
von Kreis- Verordnungen ſind die Kreisſtäande das
Organ der Betheiligten und die königlichen Regie-
rungen die genehmigenden Behöorden. Wo aber be-
ſondere Verhaltniſſe feldpolizeiliche Vorſchriften uüber
ſolche Gegenſtände erforderlich machen, in Anſehung
deren das allgemeine Feld-Polizei Geſetz keine Beſtim-
mung enthält, können beſondere Lokal oder Kreis-
Ordnungen nach Anhoörung der betheiligten Gemein-
den Ortsvorſtände, reſp. Kreisſtände von der Orts-
Polizeibehörde oder von der Kreisbehöorde mit Ge-
nehmigung und unter Beſtätigung der koniglichen
Regierung erlaſſen werden.

Nachdem auf dieſe Weiſe die Berathung vollendet war,
ſprach der Landtag den einmuthigen Wunſch aus, daß der
ergänzte Entwurf der allgemeinen Feldpolizei- Ordnung Aller-
höchſten Orts baldigſt zum Landesgeſetz erhoben werde, und
ſchloß mit dem Zuſatze, in der Denkſchrift an des Königs
Majeſtät, außer der ad punctum 5. 9. 41 des Entwurfes
im Betreff der Feldholzer c. bereits proponirten Erweite-
rung, das Bedurfniß der Regulirung des Forſt-Polizei-We-
ſens nochmals zu erwähnen, damit des Zuſammenhangs und
der Vollendung des Flurſchutzes wegen das Anſuchen ange-
knupft werde, auch die neue Forſt- und Jagd-Polizei-Ord-
nung baldigſt zu publiziren und in derſelben hinſichtlich der
verwandten Gegenſtände die anwendbaren Beſtimmungen und
Grundſätze der modifizirten Feld-Polizei- Ordnung zu beruck-
ſichtigen auch zu geſtatten, daß inzwiſchen bis zur Publi-
kation der Forſt-Polizei- Ordnung die Vorſchriften der Feld-
Ordnung, ſoweit ſie fur Waldungen paſſend, alſo mit Aus-
nahme des Holzdiebſtahles und der widerrechtlichen Benutzung
der WaldNebennutzungen, fur die Forſt-Polizei mit gehand-
habt werden durfen, was den Kreiſen und Gemeinden bei
Abfaſſung, reſp. Beſtätigung der Kreis und Lokal Regle
ments mittelſt beſonderer Nachträge zu ordnen uüberlaſſen
werden mööge, eine Schlußbitte, der man jedoch entſagt,
ſobald dadurch die Hauptſache, die ungeſäumte Einfuhrung
der neuen allgemeinen FeldPolizei-Ordnung, als eine große
Wohlthat für die Provinz, Verzögerung erleiden ſollte.

mee

Schneidemühl, d. 25. Febr. Ein Erkenntniß des
Königl. Land und Stadtgerichts zu Neuenburg, welches am

20ſten d. hier eintraf, hatte die Einwilligung des Vaters
der Braut zur Ehe mit Czerski ergänzt; die Eltern Czerski's
hatten ſchon früher eingewilligt. Der Trauakt fand in Ge-
genwart ſammtlicher Mitglieder des hieſigen Land und
Sradtgerichts, ſowie vieler Mitglieder der neuen Gemeinde,
aber ſonſt in moglichſter Stille Statt. Jn Königsberg
in Preußen iſt ebenfalls bereits im Werke, eine chriſtlich
katholiſche Gemeinde zu bilden.

Hörxter, d. 24. Febr. Auch in unſerer Stadt haben
die neuen Geſtaltungen auf dem Gebiete der katholiſchen
Kirche die Geiſter in lebhafte Bewegung verſetzt, welche ih
ren Ausdruck in einer Adreſſe an die Gemeinde von Schnei-
demuhl, welche mit 60 Unterſchriften aus den erſten Stän
den verſehen iſt, gefunden hat. Zugleich wurde der neuen
Gemeinde eine Liebesgabe von 25 Thlr. uüberſandt.

Trier, d. 21. Febr. Nach langem Harren hat end
lich das General Vicariat des hieſigen Bisthums einen
Schritt weiter in der Angelegenheit des freiſinnigen katho-
liſchen Pfarrers Licht in Leiwen gethan doch ſtatt das
blitzende Schwerdt der Kirchenzucht zu ziehen, dem Hrn. Licht
ein Stuck Papier, einen ſogenannten Revers geſchickt,
worin er den Widerruf ſeiner Anſichten über den h. Rock
und Wallfahrten unterzeichnen ſollte. Hr. Licht hat dagegen
erklärt, daß das Gewiſſen, Gottes Stimme, ihm verbiete,
zuruckzugehen und er bei der in den katholiſchen Stimmen
ausgeſprochenen Wahrheit ſtehen bleiben müſſe.

Vermiſchtes.
Danzig. Jn dem bergigen, an Thälern und Schluch

ten ſehr reichen Kaſſuben ſind viele Unglucksfälle durch den
großen Schneefall veranlaßt. Neun beſpannte Schlitten ſind
in Vertiefungen, die mit Schnee angefullt waren geſturzt,
mehrere Leute ſind an andern Orten erfroren, einzelne Pferde
ſind im ſtaubigen Schnee erſtickt, und es ſcheint, als habe
man des Schnees noch immer nicht genug denn außer, daß
der Froſt bis auf 200 R. kam, erregt fortwahrendes Schnee
geſtober nachgerade Beſorgniß, in der Stadt aber Mangel,
da die Landleute gehindert werden, ihre Vorräthe, auch
Vieh nach der Stadt zu bringen.

Der Vortrag, mit welchem Sir R. Peel im Unter-
haus ſeinen Finanzplan erläuterte, begann um 4 Uhr 40 Mi-
nuten und endete um 7 Uhr 55 Minuten. Um 8 Uhr 30 Mi-
nuten erſchien die Rede bereits in 10 Spalten im „Sun“,
und wurde durch beſondere Eiſenbahngelegenheit in alle Pro-
vinzen verſendet. Der Sun beſchäftigte an dieſem Tage 9
Stenographen, die ſich von 5 zu 5 Minuten abloſten, und
in der Zwiſchenzeit ihre Notate redigirten oder dictirten,
worauf dieſelben ſofort in die Druckerei befördert wurden.
Das Ganze geſchah mit ſolcher Ordnung, daß der Satz nie-
mals über 20 Minuten hinter dem Manuſcript zurück war.

Jn mehreren Gegenden Frankreichs nehmen die Wolfe
immer mehr uüberhand. An der Belgiſchen Grenze fallen ſie
ſchaarenweiſe das Vieh an, folgen den Wagen und dringen
bis in die Dorfer. Bei Fumay trifft man ſie in Rudeln
von 20 bis 25 Stück. Jn den Ardennen marſchiren ſie in
Reihen hintereinander, ſo daß immer der folgende in die
Fußtapfen des vorhergehenden tritt.

Vor Kurzem iſt in Kopenhagen das erſte eiſerne
Haus errichtet worden. Es iſt zum Backhauſe beſtimmt.

Auf den Freyenthaler Eiſenhämmern im Kreiſe So
lingen werden laut der „Elberfelder Zeitung““ jetzt ſtählerne
Schuhſohlen verfertigt.
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FamilienNachrichten.
Kutbindungsanzeige.

Meine Frau ward heute von einem
Mädchen gläcklich entbunden dies
meinen Freunden und Gönnern 2ur
Naohricht.

Halle, den 5. März 1845.
Friedrich Kühl.

Todesanzeige.
Unerwartet entſchlief am 28. Februar

im 58. Lebensjahre mein theurer Gatte,
Johann Nicolaus Julius Kötſchau,

ſeit mehr als 28 Jahren Cantor und Mu-
ſikdirector bei der hieſigen Königl. Landes-
ſchule. Dem Wunſche des Verblichenen ge
mäß wurden heute in aller Stille die irdi-
ſchen Ueberreſte dem Schooße der Erde
übergeben. Tief betrübt erfulle ich die
ſchmerzliche Pflicht, lieben Verwandten und
Freunden ſowie ſeinen zahlreichen Schus-
lern davon Anzeige zu machen.

Landesſchule Pforta, d. 3. März 1845.
Charlotte verw. Kötſchau,

geb. Wennhack.

Todesanzeige.
Am 3. Marz entſchlief zur ewigen Ruhe

nach jahrelangen, mit der größten Geduld
ertragenen Bruſtleiden, unſer guter, innigſt
geliebter Gatte, Vater, Schwieger und
Großvater, der Buürgermeiſter emer. C. H.
L. Kayſer, im 75sſten Jahre ſeines viel-
bewegten Lebens. Sein frommer, tugend-
hafter Wandel, ſeine liebevolle nimmer
raſtende Sorgſamkeit fur unſer Wohl, ma-
chen uns den Verluſt doppelt fuühlbar, und
nie wird ſein Andenken in unſern Herzen

rlöſchen.e Verwandten, Freunden und Be-
kannten dieſe ſchmerzliche Anzeige mit der
Bitte um ſtille Theilnahme.

Die Hinterbliebenen
in Sangerhauſen, Naumburg,

Wallhauſen und Stolpe.
e

Bekanntmachungen.
Verpachtung.

Das zu Schafſtädt in der Marktgaſſe
belegene, ehemals Schneider'ſche Wohn
haus worin bisher ein Materialgeſchäft be-
trieben wurde, mit Hintergebäuden, Gar-
ten u. ſ. w., ſoll verpachtet werden. Jm
Auftrage des Herrn Beſitzers habe ich zur
Annahme der Gebote einen Termin auf
den 15. März c. Nachmittags 3 Uhr zu
Schafſtädt in dem zu verpachtenden
Grundſtücke angeſetzt.
können bei mir eingeſehen werden.

Lauchſtädt, den 23. Februar 1845.
Der JuſtizCoemmiſſar

Lewien,

Die Bedingungen

4

Getreide Auction.
Durch den Unterzeichneten ſollen fol

gende der hieſigen Pfarrvacanz Kaſſe gehörige
Getreidebeſtände:

1) 56 Berl. Scheffel braunen Weizen,
2) 85 wwuveeißen Weizen,
3) 77 Roggen, und4 122 NHeafer,kommenden 14. März d. J.

von Vorm. 9 Uhr an
und reſp. folgende Tage auf hieſiger Pfarr-
wohnung, theils in kleinen, theils in gro

lung meiſtbietend verkauft werden.
Zörbig, den 22. Febr. 1845.

Lehmann.

Guts- Verkauf.
Ein Halbſpanngut in der beſten Lage des

Mansfelder Seekreiſes, beſtehend in Wohn-
und Wirthſchaftsgebäuden, 2 Hufen 9 Acker
Land, 2 großen Gärten, 3 Kabeln und ſon-
ſtigem Zubehör ſoll unter ſehr vortheilhaf-
ten Bedingungen verkauft werden. Die Ge-
bäude ſind gut und die Ackergrundſtucke im
beſten Stande. Nähere Auskunft ertheilt
auf portofreie Briefe

Eisleben, den 24. Febr. 1845.
der Privatſ. Ehring.

Bekanntmachung.
Ein allhier nicht unangenehm und in

einer ziemlich frequenten Straße gelegenes,
im vorigen Jahre neu aufgebauetes Wohn-
haus, worin bisher ein Material-,
Baumwollen und Kurzer-Waaren- Handel

ben wird, und welches außer dem Kaufla-
den 4 Stuben, 2 Kammern, Küche, Kel-
ler und großen Bodenraum enthalt, und
wozu eine Scheune, Stallung, ein Gart-
chen, eine Pflaumenkabel, circa 4 Scheffel
Ausſaat Feld und eine Wieſe gehörig, ſoll,
wegen Veränderung des Beſitzers, bis zum
1. April c., entweder verpachtet oder ver
kauft werden.

Das Nähere hieruber in Zörbig bei
dem Actuar Kuhne.

1 Rendant und mehrere
Handlungsbefliſſene können ſehr gut placirt
werden. Auftrag H. Dankworth, Ber-
lin, Juüdenſtraße Nr. 45.

DdDmdddz

Familie kann zu Oſtern Wohnung und Ar-
beit finden und ſich melden auf dem Rict-
tergute Schwerz.
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Einen gebrauchten Schenkſchrank verkauft
der Drechslermeiſter Berger in den Klein

ſchmieden Nr. 947.

ßeren Partieen, gegen gleich baare Bezah

Der Bürgermeiſter und Kirchenvorſteher

lebhaft betrieben worden reſp. noch betrie

Eine ordnungsliebende und arbeitsfähige

Unterzelchnete bezeugen auf Verkangen
dem Schloſſermeiſter Herrmann in Lob

nitz bei Delitzſch, daß die von ihm gefertigten
und ſeit mehreren Jahren (resp. ſeit 1836) in
Gebrauch gehaltenen Hackerlings Maſchinen
äußerſt ſolid und zweckmäßig gebaut ſind, und
daß ſie dieſelben, ſo wie ihren Verfertiger zu
dieſem Behuf dem landwirthſchaftlichen Pu

blikum beſtens empfehlen können.

Tſchepen bei Delitzſch.
Karthauß, Ritterguts Pachter.
Amtmann Hildebrand in Grune.
Amtmann Hildebrand in Domſen.
Amtmann Eichel in Kitzen.
Bodenſtein auf Löbnitz Schloßtheig,
D. Z3wanzig.
Jnſpektor Neuhof in Röſa.
Jnſpektor Lorenz in Gleſien,

Verkauf von Merino-Stähren,
Von meinem Vorganger, der als Schaaf

züchter ſeit einer Reihe von Jahren rühmlichſt
bekannt iſt, habe ich einige 60 Stück Merino-
Stahre übernommen die eine ſchöne Auswaht
bieten, und welche ich hiermit den Herren Schä-
ferei- Beſitzern zu herabgeſetzten Preiſen offe
rire. Auch können Böcke auf die Dauer der
Sprungzeit für 2 Thlr. pr. Stück von mir

in Miethe genommen werden.

Herzogl. Anh. Deſſau. Rittergut Löberitz
bei Zörbig den 5. März 1845.

Bachof.

Reſtauration Schkeuditz.
Zum Karpfen und Pfannkuchen-Schmaus

kommenden Sonntag den 9. Marz ladet er
gebenſt ein Lauterbach.

Auf der Wilhelminengrube bei Döllnitz
am Dreierhauſe ſind noch ſehr gute trockene
Braunkohlenſteine billig zu haben die Güte
der Braunkohlen iſt ſeit Jahren genügend be

kannt. G. Heinrich l.,Schichtmeiſter.

Dem anonymen Einſender einer Anzeige:
Vertheidigung und Belehrung üdbree-
ſchrieben, zur Nachricht, daß dieſe Anzeige
nur aufgenommen werden kann, wenn dee
Einſender der Redaction ſeinen Namen ge
nannt haben wird.

Taſſen,
bedruckt in allen Farben und Muſtern, zu
dem billigen Preis von 4 und 4 Sgr.
in Dutzenden noch bedeutenden Rabatt;
gemalte und vergoldete von 5 Sgr. an bis
5 Thlr. empfiehlt

Aug. Boltze am Markt
Nr. 822.

Veilage



WVrrroggggoC&no
Beilage zu Nr. 56

J 3

z R

Couriers,
de s

Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Freitag den 7. März 1845.
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Merſeburg, d. 24. Februar 1845.
(Offizielle Mittheilung.)

Jn der zehnten Plenar- Verſammlung kam zum Schluß
noch der Entwurf eines Geſetzes uber den Anſatz von Stem-
peln und Gerichtskoſten in Vormundſchaften und Kuratelen
über Minderjährige und geiſteskranke Perſonen, durch wel-
ches die zum innern Geſchaftsverkehr zwiſchen den vormund-
ſchaftlichen Gerichten und den Pflegebefohlenen oder deren
Vormundern gehörenden Verhandlungen von Stempel und
Gerichts- Gebühren befreit werden, zur Berathung. Man
erkannte dankbar, daß durch dieſen Geſetz- Entwurf dem von
dem ſechsten ſächſiſchen Provinzial-Landtage ausgeſprochenen
Wunſche entſprochen worden und beantragte nur: aus dem
g. 2, welche von den ſtempel und koſtenpflichtig bleibenden
Verhandlungen ſpricht, die einzeln aufgeführten Arten von
Verfügungen und Ausfertigungen hinwegzulaſſen, um irri-
gen Auslegungen deſto ſicherer vorzubeugen.

Jn der eilften Plenar-Verſammlung wurde zuerſt der
Entwurf eines Geſetzes uüber die Unterſchriften und Firmen
im kaufmänniſchen und gewerblichen Verkehr berathen. Man
erkannte dabei zuvorderſt die Nothwendigkeit und Nuützlich-
keit dieſes, eine unzweifelhafte Lucke der Geſetzgebung aus-
fullenden Geſetzes, welches ſämmtliche Firmen umfaßt, die-
jenigen aber, welche ihr Geſchäft nicht unter ihrem Namen,
ondern unter einer davon abweichenden Unterſchrift betrei-ſog wollen, ſowie kaufmänniſche und gewerbliche Geſellſchaf-

ten verpflichtet, ihre Unterſchriften in das von dem Gerichte
des Orts oder Bezirks zu führende Firmenbuch eintragen
zu laſſen, allgemein an.

Ebenſo uberzeugte man ſich von der ſachkundigen und
zweckmäßigen Abfaſſung des Entwurfs, war damit einver-
ſtanden: daß die Rechte der Jnhaber bereits beſtehender
Firmen aufrecht erhalten würden und wunſchte bei der
Wichtigkeit, welche die genaue Fuhrung der Firmenbucher
für die kaufmänniſchen Verhältniſſe hat, nur: daß an
Orten wo Handelskammern oder kaufmänniſche Korpora-
tionen vorhanden, dieſe verpflichtet wurden, ein gleiches
Firmenbuch, wie das Gericht, als Kontrolle zu führen.

Man ging ſodann zur Berathung des Entwurfs einer
Verordnung wegen Einführung von Geſinde-Dlenſtbüchern
uüber. Von den Vortheilen der durch dieſe Verordnung be
zweckten Einrichtung, welche in dem groößten Theile der
Nachbarländer bereits mit Erfolg beſteht, allſeitig uber-
zeugt, wunſchte man eine Abänderung des Entwurfs nur
in folgenden Punkten Die Verpflichtung zu Holtung von
GeſindeDienſtbüchern durfte erſt mit dem 16ten Lebensjahre
beginnen und auf Schiffs- und Fuhrmanns-Knechte aus-
drücklich aukzudehnen ſein. Dem Dienſtbuche mochte ein
Schema die hauptſachlichſten Eigenſchaften guten Geſin
des, namentlich Ehrlichkeit, Fleiß, ubriges ſittliches Be
tragen und Dienſtbrauchbarkeit, ſowie: Urſach der Entlaſ-
ſung, zu Ausfüllung fur die Herrſchaft enthaltend und
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ein Auszug aus der, Geſinde-Ordnung hinzugefügt werden.
Den zu den Geſinde-Dienſtbuchern zu verwendenden Stem-
pel wuünſchte man auf 6 Sgr. herabgeſetzt und dem H. 5 die
Beſtimmung hinzugefügt zu ſehen: daß alle Dienſt-Atteſte
von der Ortsbehörde zu beglaubigen. Endlich wunſchte
man, um das haäufig, beſonders bei landlichem Geſinde,
vorkommende doppelte Vermtethen zu verhindern, eine zu-
ſätzliche Beſtimmung etwa folgenden Jnhalts:

Wenn ein Dienſtbote ſich anderweit vermiethen will,
muß er ſeinen zeitigen Dienſtherrn um einſtweilige
Aushaändigung des Geſindebuches und um ein vor-
läufiges beſonderes Atteſt erſuchen. Der neue Dienſt-
herr muß in das Geſindebuch eine Bemerkung daß
er den Dienſtboten gemiethet habe, einſchreiben; keine
Herrſchaft aber darf einen Dienſtboten ohne Vorzei-
gung des Geſinde-Dienſtbuches miethen.

Berlin, d. 4. März. Die erſte diesjährige Nummer
des Miniſterial-Blatts fur die geſammte innere Verwaltung
enthält unter Anderm nachſtehende Verfuügungen: Des Mi-
niſteriums des Jnnern, vom 19. November v. J., daß die
auf Kundigung angeſtellten ſtädtiſchen Unterbeamten
aus ſtädtiſchen Mitteln nicht penſionirt zu werden brauchen.
Deſſelben, vom 13. Januar, wonach Corporationen, Geſell-
ſchaften, Stiftungen rc. von perſönlichen Communal-
Abgaben, Einkommenſteuern 2c., ſo wie von der Gewin-
nung des ſtädtiſchen Burgerrechts befreit ſind. Deſ-
ſelben vom 30. December v. J., daß, mit allerh. Zuſtim-
mung zu der Veräußerung der, milden Stiftungen
gehörigen Grundſtücke u. ſ. w. nicht nur in dem, H. 189 der
Stadteordnung erwähnten Falle, ſondern uüberhaupt die Ge
nehmigung der Staatsbehorden erforderlich ſei. Deſſelben und
des Miniſteriums der Unterrichts- 2c. Angelegenheiten, vom
8. December, wodurch die Königl. Regierungen der Rhein-
provinz ermachtigt werden, jede unbefugte Störung des
öffentlichen Schul- Unterrichts überhaupt, ſo wie jedes
unbefugte Eindringen in öffentliche Schul-Lokale, ſei es wäh-
rend oder außer den Unterrichtsſtunden, vorbehaltlich der et-
wanigen beſonderen geſetzlichen Strafen, polizeilich zu ahnden,
Des Miniſteriums des Jnnern, vom 20. December v. J. deß
zufolge der allgemeinen, hinſichtlich der Communalzuſchläge
zur Mahl- und Schlachtſteuer angenommenen Grund
ſätze den Communen die Rüuckzahlung deſſen, was fur die Con
ſumtion der Straf- und Beſſerungs- Anſtalten an Steuern
und Zuſchlägen dieſer Art erhoben worden, nicht zugemuthet
werden kann. Deſſelben und des Miniſters der Medizinal-An-
gelegenheiten, vom 7. December, daß chirurg. Jnſtrumente
und Bandagen im Jnlande nur von gepruften Jnſtrumenten-
machern angefertigt werden durfen, den Handſchuhmachern
iſt indeß nicht geſtattet, dergl. zum Verkauf feil zu halten.
Dieſen beiden Anordnungen würde die Freilaſſung des Han
dels mit ausländiſchen Jnſtrumenten und Bandagen wider-
ſprechen. Wer letztere verkaufen will, muß, nach wie vor,
eine Prüfung der desfallſigen Kenntniſſe ablegen,



Schweiz
Das Journal des Dédbats ſagt in einem ausfuührlichen

Artikel uüber die Verhältniſſe der Schweiz Folgendes Die
Jeſuiten ſeien in den Kantonen Luzern, Wallis, Schwyz
und Freiburg aufgenommen. Durch die Bundesacte, welche
die Souverainetät der einzelnen Kantone garantire, koönn-
ten die einzelnen Kantone durch den Bund nicht gezwungen
werden die Jeſuiten wieder auszuweiſen. Deswegen ſpraä-
chen ſich ſelbſt proteſtantiſche und gemiſchte Kantone, unter
der Leitung von Zuürich, welche an und fur ſich Gegner der
Jeſuiten wären, gegen eine gewaltſame Vertreibung derſel-
ben durch den Bund, als gegen eine Verletzung der Ver

faſſung, aus. Die Coalition der radicalen Kantone, unter
der Anfuührung von Bern, gegen die Jeſuiten, ſei jetzt mehr
eine revolutionaire Verbindung zur Vernichtung der jetzigen
Bundesverhältniſſe und zur Einführung einer allgemeinen,
einheitlichen ſchweizeriſchen Republik. Der Heerd dieſer
Revolution ſei Bern. Dieſer Kanton, der machtigſte der

Schweiz, ſtrebe offen danach, ſich zum Mittelpunkte, zum
Hauptorte und Leiter einer ſolchen einheitlichen Republik zu
machen. Die Herrſchaft, welche er fruüher im Namen des
Patriciats habe ausüben wollen verfolge derſelbe jetzt im
damen des Radicalismus. Dieſe Verhältniſſe könnten am

Ende ſelbſt einen Buürgerkrieg in der Schweiz nach ſich
ziehen. Das Journal des Döéb. fugt dann hinzu: „Der
jetzige Zuſtand der dortigen Angelegenheiten iſt nicht allein
fur die Schweiz, ſondern auch fur Europa von Wichtigkeit,
und die Folgen, welche er herbeiführen kann, ſind der Art,
daß ſie das durch Verträge feſtgeſtellte Gleichgewicht beein-
trächtigen können. Die fremden Machte haben allerdings
nicht das Recht, in die innern Angelegenheiten der Schweiz
zu interveniren; aber nur unter der Beſchränkung, daß die
Schweiz ſelbſt nicht die Verhältniſſe ändert, in welchen ihre
Exiſtenz durch die großen Mächte garantirt iſt. Die Ver-
traäge von Wien und Paris haben die Schweiz zu einer fo
derativen Republik geſtaltet, und deren ewige Neutralität
anerkannt. Die Revolution, welche jetzt die dortigen Radi-
calen fur die Einheit der Schweiz verfolgen, wurde der
Sturz der föderativen Republik und der ewigen Neutra-
lität ſein.“

Frankreich.
Paris, d. 28. Febr. Der Kardinal von Bonald, Erz-

biſchof von Lyon, iſt vorgeſtern hier eingetroffen er hatte
bereits mehrere Beſprechungen mit dem Kultminiſter Mar
tin und dem Erzbiſchof von Paris.

Hr. von Bourquenay iſt im Begriff nach Konſtantinopel
abzureiſen, um ſeinen Poſten wieder anzutreten.

Hr. Roſſi iſt mit einer Sendung der Regierung nach
Zurich abgegangen.

Man erfährt, Admiral Dupetit-Thouars werde nach
ſtens das Kommando einer Expedition an den Kuſten von
Madagascar erhalten.

Die Regierung hat über Valparaiſo Nachrichten aus
Otahaiti bis zum 6. October erhalten. Die Eingebornen
hatten ſich aufs Neue erhoben und drei große verſchanzte
Lager errichtet. Gouverneur Bruat erwartete ungeduldig
die Ankunft der ihm ſchon ſeit Monaten verſprochenen Ver-
ſtärkungen und Munition allein man ſchien ſich damit nicht
zu beellen, denn Admiral Hamelin war erſt am 13. Sept.
von Valparaiſo dahin abgeſegelt. Die Franzoſen waren auf
Papeiti und die nächſte Umgebung und hier nur auf die
Defenſive beſchränkt, Alles war ſchon niedergebeugt und
muthlos. Die Königin Pomare hielt ſich entfernt und wies
jede Eröffnung zuruck.

e Der „Heraldo““ von Madrid vom 20. Febr. ſagt, daß
der Kaiſer von Marokko zu Tanger erwartet wird. Er will
den Arbeiten, welche zur Wiederherſtellung der Feſtungswerke
durch Engliſche Jngenieure gemacht werden, beiwohnen. Eng
land leiht ihm ungeheure Summen, um ſich in Vertheidi-
gungszuſtand zu verſetzen.

Neuere Briefe aus Oran (vom 10.) beſtätigen es, daß
Agenten des Emirs Abd-el-Kader durch das franzöſiſche Ge
biet ziehen und uberall ankundigen, derſelbe werde nächſtens
wieder erſcheinen. Ein Faktum, welches darthut, daß Abd-
el-Kader jetzt im offenen Kriege mit dem Kaiſer von Ma-
rokko ſich befindet, iſt das, daß er dieſen in ſeinen Prokla-
mationen geradehin als einen der unwurdig ſei, Gläubige
zu beherrſchen, bezeichnet, da er Friede mit den Ungläubi-
gen geſchloſſen habe.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 27. Febr. Jn der geſtrigen Sitzung des

Hauſes der Gemeinen wurde nach lebhafter Debatte ein von
Lord John Ruſſell gegen den Theil des Peel'ſchen Finanz
plans, der den Differentialzoll auf fremden Zucker betrifft,
eingebrachtes Amendement mit 236 Stimmen gegen 142 ver-
worfen. Majorität fur die Miniſter 94.

China.
(London, d. 26. Febr.) Mit der letzten indiſchen Ueber

landpoſt ſind Nachrichten aus Hongkong (ohne Datum) ein
gegangen, nach welchen es dort zu neuen Mißverſtändniſſen
gekommen war, in Folge eines von der Regierung erlaſſenen
Regiſtrations-Dekrets, welchem ſich die Europäer widerſetzten
und das ſie in ihrer Eingabe an den Rath als unbillig, eigen
mächtig, inconſtitutionell und despotiſch bezeichneten. Dieſe
Adreſſe weigerte ſich die Regierung zu beantworten, was viel
böſes Blut machte. 3000 Chineſen verließen die Jnſel, wor-
auf zuletzt die Regierung es angemeſſen fand, die Regiſtri-
rungs-Akte zu verbeſſern und zu modifiziren. Aber auch in
dieſer zweiten Faſſung fand das Geſetz in einigen Punkten
Widerſpruch, z. B. die Verfügung, daß chineſiſche Schiffe ſich
ſofort melden und binnen 24 Stunden ihre Paſſagiere ein-
regiſtriren laſſen ſollten. Der Erfolg davon war, daß, wah
rend zu Macao es voll von Jonken war, in Hong-Kong
kaum eine einzige eintraf. Viele Chineſen, welche die Jnſel
verlaſſen hatten, waren übrigens dahin zurückgekehrt. Die
Nachricht, der Kaiſer von China habe zu Gunſten eines nahen
Verwandten auf den Thron Verzicht geleiſtet, war ohne allen
Grund.

Amerika.
(Paris, d. 28. Febr.) Wir haben heute Nachrichten

aus Neu-York bis zum 6. Febr. Der Kongreß, der im An-
fange die augenblickliche Beſetzung des Oregongebiets decretiren
wollte, iſt zu friedlichern Geſinnungen zurückgekommen. Es
wurden mehrere mildernde Amendements angenommen, unter
andern auch eines, welches vor der Beſetzung eine förmliche
Aufkündigung der Konvention von 1818 an England voran-
gehen läßt. Die Friedenspartei ſcheint ſomit im Kongreß zwar
die Oberhand gewinnen zu wollen, aber von allen Seiten regt
ſich in der demokratiſchen Partei die Luſt nach Ausdehnung
und Eroberungen. So hat die Grafſchaft Onaudaja (Staat
Neu-Hork) die Einverleibung Canadas in einer Petition ver
langt, und der Staat Maine die Wiedereinverleibung von
Neu Braunſchweig. Die Einverleibung von Tejas ſcheint un-
vermeidlich.

8



Fonds- und Geld-Coaurs.
Berlin, den 4. März.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.
am 5. März: 35 Zoll unter 6.

Pr. Cour. Pr. Cour. F remdenli ſt e.Fonds. Zf. Brief. J Seld. Actien. Zf. Brief. Geld. Gem. Jw r vom 4. bis 5. März. or. O
7 7 2 ri. Potsd.) 5 u m Kronprinzen r. Oberlehrer Straßburger a. Leipzig. Hr. Deh d de r. 4 kon. Berger a. Dieskau. Hr. Mühlenbeſ. Voigt a. Lauban.- Hr.

Oblig. 30. 4 Magd. Leipz. 1184, Rentier Espenhayn a. Aachen. Hr. Eigenthümer Bladſtröm a. Stock
Präm. Sch.d- do. do. P. Obl.. 4 l103' holm. Hr. Advocat Bendorf a. Beriin. Hr. Kaufm. Tanneberg
Seehandl. 94 94 Brl Anhalt. 154/, 153 a. Kiel. Hr. Oekon. Lauterhahn a. Wahren. Hr. Dr. jur. v. Stern

Kur u. Rm. do. do. P. Obl.) 4 102* 102 berg u. Hr. Advoc. v. Zedwitz a. Leipzig. Hr. Rittergutsbeſ. v. Reu
Schldvſchr.3/, 995/, 29 Düſſ. Elberf. 5 106 105 now a. Schleſien. Hr. Kammerherr v. Uechtritz a. Dresden. Hr,

Brl. St. Obl. s 997, do. do. P. Obl.) 4 99! Kaufm. Bößenberg a. Klagenfurt.Onz. do. i. Th. 48 lRheiniſche 51 96 à Stadt Zürch Hr. Dr. med. Eversmanyn a. Kaſan. Hr. Dr. jur.Wſtpr. Pfbr. ost/, do. do. P. Obl.! 4 99 99 98 Arand a. Braunſchweig. Hr. Oekon. Ludwig a. Magdeburg. Die
Srßh. Poſ. do. 4 104/, do. v. St. gar. 3/ 96 Hrrn. Kaufl. Wünſche u. Lauterbach a. Leipzig Cohen a. Hamburg
do. do. Z3 98 971, Brl. Frankf. s Lüders a Berlin u. Lindenberg a. Frankfurt.Hſtpr. Pfbr. 3*7, 100, do. do. P. Obl.) Goldnen Ring Hr. Stadtrath Heyrewovsky a. Poſen. Hr. Predt

Pomm. do. 3 100 DSberſchleſ. 4 125 ger Raup a. Eiſenberg. Die Hrrn. Kaufl. Nitzſchke a. Leipzig, Wer
K.en Nm. do. 8/, 100 o L B. v.eing. 116 1115 ner a. Berlin. Hr. Oekon. Broſe a. Wöbling.Schleſ. do. 3 99 B. Stett. I. A. 136 Engliſcher Hof: Hr. Apotheker Schüler a. Braunſchweig. Hr. Guts
Goidalmare, do. do. L. B. 136 beſ. Paltzar a. Poſen. Die Hrrn. Kaufl. Kirchner a. Borne, Schulze
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Bekangnrmachungen. Oeffentliches Aufgebot. mer, Ceſſtonarien, Pfand oder ſonſtige

Offener Arreſt.
Ueber das geſammte Vermögen des Han-

delsmannes Johann Andreas Wolff
hieſelbſt iſt wegen Unzulänglichkeit deſſelben
der Concurs eröffnet, und zugleich der offene
Arreſt verhaängt worden. Es wird daher
allen und jeden, welche von dem gedachten
Gemeinſchuldner etwas an Gelde, Sachen,
Effecten oder Briefſchaften hinter ſich ha-
ben, hiermit angedeutet, an denſelben, noch
an irgend jemanden das Mindeſte davon zu
verabfolgen, vielmehr dem unterzeichneten
Gerichte ſolches ſofort treulich anzuzeigen,
und die in Händen habenden Gelder und
Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran
habenden Rechte in das gerichtliche Depoſi-
tum allhier abzuliefern, widrigenfalls, und
wenn dennoch irgend etwas bezahlt oder
ausgeantwortet wird, dieſes fur nicht ge-
ſchehen erachtet, und zum Beſten der Maſſe
anderweit beigetrieben, wenn aber der Jn-
haber ſolcher Gelder oder Sachen dieſelben
verſchweigen oder zuruckhalten ſollte, er noch
außer dem aller ſeiner daran habenden Un-
terpfands und anderer Rechte fur verluſtig
erklart werden ſoll.

Halle a./S., den 4. März 1845.
Königl. Preuß. Land8 Stadtgericht. und

v. Koenen.

Folgende Documente:
1) Die Schuld- und Pfandverſchreibung

der geſchiedenen Eleonore Eliſabeth
Hilland zu Cölleda vom 3. Juni
1830, nebſt Hypothekenſchein vom 25.
Juli 1832, uber ein der verſtorbenen
Demoiſelle Charlotte Leſchner da-
ſelbſt zuſtandiges, auf das Haus Nr. 88
zu Cölleda unterm letztgedachten Dato
im Hypothekenbuch eingetragenes Dar-
lehn von 45 Thlr.;

2) der Kaufcontract vom 19. Mai 1817
conf. am 23. Juli ej. a. und ausgefer-
tigt am 29. Maärz 1824 nebſt Erblegi-
timationsAtteſt vom letztgedachten Tage
und Hypothekenſchein vom 31. Mai
1831 uüber 3400 Thlr. ruückſtandige
Kaufgelder nebſt 5 pCt. Zinſen, welche
die verwittwete Wilhelmine Pinther
dem Kaufmann Auguſt Carl Elke zu
Heldrungen ſchuldete, demnachſt aber
durch Erbgangsrecht auf die Demoiſelle
Johanne Friederike Chriſtiane
Elke und dann auf die Frau Landrich-
ter Johanne Chriſtiane Eliſabeth
Dankloff daſelbſt uübergingen und un-
term 31. Mai 1831 auf das Wohnhaus
No. 34 zu Heldrungen im Hypothe-
kenbuch eingetragen wurden

ſind verloren gegangen und werden daher
auf Antrag der Glaäubiger alle diejenigen,
welche an dieſe Documente als Eigenthu-

BriefJnhaber Anſpruche zu haben vermei-
nen hierdurch aufgefordert ihre vermeintli-
chen Anſpruche binnen 3 Monaten und
ſpateſtens in dem auf

den 23. Juni e. Vormittags 10 Uhr,
vor dem Deputirten Herrn Land und
Stadtgerichts-Rath Bech an hieſiger Ge-
richtsſtelle angeſetzten Termine anzumelden
und zu bveſcheinigen, widrigenfalls ihnen
damit ein ewiges Stillſchweigen auferlegt
werden wird und die gedachten Documente
fur erloſchen erklart werden ſollen.

Cölleda, den 25. Februar 1845.
Königl. Land u. Stadtgericht.

Wendt.
Verkauf. Ein faſt neuer Weberſtuhl mit

allem zur Weberei vollſtändig gehörigen Werk-
zeug, ſteht billig zu verkaufen bei der Wittwe
Hochmuthen in Raßnitz bei Merſeburg.

e —ZDTJTAZ
Sonnabend den 8. d. M. Nachmittag

2 Uhr kommt bei dem öffentlichen Verkauf
auf ſonſtigem hieſigen Jrrenhauſe auf dem
großen Sandberge, ein noch ganz guter Ka-
nonenofen und eine in ganz gutem Stande ſich
befindende Drehrolle mit vor.

G. Wachter.

Jch bin geſonnen, meinen Gaſthof zum
goldenen Lowen aus freier Hand zu verkau-
fen Kaufliebhaber können ſich bei dem Eigen-
thumer ſelbſt melden im Gaſthof zu Merſeburg.



Ein anſtändiges Mädchen, welches ſchon
in einer Material- Handlung als Verkaufe-
rin oder in einem andern lebhaften Ge-
ſchaft diente, findet zum 1. April in Halle
eine gute Stelle. Geeignete Perſonen wol-
len ſich perſönlich in der großen Ulrichsſtraße
Nr. 76 melden und ihre Zeugniſſe mitbringen.

Ein lediger gelernter Kunſtgartner, wel-
r gute Zeugniſſe hat, findet ein gutes

nterkommen durch J. G. Fiedler in
Halle, kl. Steinſtraße.

Ein Brenner, welcher die nöthigen
Kenntniſſe beſitzt, findet ſofort eine Stelle
durch J. G. Fiedler, kleine Steinſtraße
Nr. 209.

Bei C. A. Schwetſchke u. Sohn
iſt wieder vorrathig:
Die Jeſuiten, wie ſie waren und wie

ſie ſind. Dem deutſchen Volk er-
zählt von E. Duller.

Preis 4 Sgr.

Contracts Ankauf von
Runkelrüben.

Die Herren Oekonomen der Stadt und
Umgegend, welche geneigt ſind, für nächſten
Herbſt zur Lieferung frei in unſere Fa-
vritk oder auch frei bis an die Saale
Runkelruüben fur uns zu bauen, bitten
wir auf das Baldigſte weitere Rückſprache
daruber mit uns zu nehmen.
Die Direetion der Halleſchen

Zucker-Siederei- Comp.
Da mein Meubles-Maggazin jetzt eine be-

deutende Auswahl modern und gut gearbei-
teter Möbel aller Arten zu ſehr billigen
Preiſen darbietet, ſo erlaube ich mir, daſ-
ſelbe zur gutigen Beachtung beſtens zu em-
pfehlen.

Halle, Beuüderſtraße Nr. 221.
Heinrich Kretſchmann.

Wir ſind willens, unſer hier auf dem Peters
berge belegnes Wohnhaus No. 1477 erb-
theilungshalber aus freier Hand zu verkaufen.
Näheres iſt zu erfragen im Hauſe ſelbſt, Un-
terhandler werden verbeten.

—2

Die kurz vor Martini v. J. von einem
unbekannten Manne bei mir abgeſetzte Lade,
iſt bis heute noch nicht abgeholt, und muß den
ſich legitimirenden Eigenthumer bitten, ſolche,
gegen Erſtattung der Jnſertionsgebuhren, bin-
nen heute und 4 Wochen abzuholen, widri-
genfalls ſie verkauft und das Geld der Armen-
kaſſe überwieſen wird.

Zapfendorf, den 7. März 1845.
G. Höhne.

8

Pfoerde-Auetion.
Mittwoch den 12. März c. Nachmit-

tags 2 Uhr ſollen auf der Zuckerfabrik
Mucrena bei Alsleben a./S. 18 ge-
ſunde, zugfeſte Pferde theilweis
5 bis 9 Jahr alt öffentlich meiſtbietend
und gegen baagre Bezahlung verkauft wer-
den. Die Pferde ſtehen bis incl. den
11. Marz zur Beſichtigung bereit.

Berliner Dampf- Kaffee
in verſchiedenen Packeten von

s und Pfunden
zu 16, 12, 10 und 9 Sgr. pro kb,

ſowie auch Geſundheits-Kaffee, das Pfund
zu 3 Sgr., iſt für hieſigen Orts einzig und
allein zu haben bei

Heinrich Toepfer
in Schloß-Heldrungen.

Große Speckbücklinge,
auch andere gut geraucherte empfiehlt

Boltze.

HausVerkauf.
Jn einem Stadtchen im Herzogthum

Sachſen an der Elbe gelegen, iſt ein Wohn
haus, beſtehend aus 2 Stuben, 5 Kam-
mern, Küche, Keller, 3 Ställen mit Heu
boden, 1 Garten daran, alles im baulichen
Zuſtande; dazu ferner: 13 Magdeb. Mor
gen Acker, größtentheils Weizenboden, 3
Morgen beſten Wieſewachs und mehreren
Gemeindetheilen, um einen billigen Preis
zu verkaufen. Unterhandler werden verbe
ten. Das Nähere iſt zu erfahren beim

Seilermſtr. Karl Schlipphake,
in Prettin.

Ein ſehr groß ſtark gebautes Pferd, 4
Jahr alt, Farbe braun, ohne Abzeichen,
Vor verkaufen auf dem Strohhofe Nr.

2 fette Ochſen und 2 fette Schweine
ſtehen auf dem Vorwerk Langenbogen
zum Verkauf.

W
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Einen noch im guten Stande befindli-
chen Schmiede-Ambos weiſet ſehr billig zum
Verkauf nach

der Feilenhauermeiſter Schmidt.

Bekanntmachung.
Gute Wickengerſte zu Saamen, rothen

Kleeſaamen einen Ackerwagen, wie auch
eine neumilchende Kuh verkauft

Krohne in Kütten.

1509 Thlr. werden auf ein Landgut
erſte Hypothek ceſſionsweiſe zum 1. April
geſucht durch J. G. Fiedler, kl. Steinſtr.

Ein Burſche auswaärtiger Eltern kann in
die Lehre treten bei

Saalfeld, Herrenkleidermacher.
Halle. Schmeerſtraße No. 483.

Eine unweit des Dorfes Garſena ge-
fundene Mütze kann durch den ſich als
rechtmäßig legitimirenden Eigenthumer ge-
gen Erſtattung der Jnſertionskoſtenj in Em-
pfang genommen werden.

Garſena, am 2. März 1845.
Fr. Krüger.

Das vormalige Chauſſeehaus zu Meine-
weh ſoll ſofort aus freier Hand verkauft wer-
den, daſſelbe iſt beim Eintritt der Gewerbe-
freiheit zu jedem Geſchaft geeignet. Reelle
Käufer können ſich ſofort durch portofreie Briefe
und perſönlich melden bei dem penſionirten
Chauſſeegeld Einnehmer Herrn Flinzer.
Raſch witz bei Lauchſtädt, d. 5. März 1845.

Streichzündhölzer,
alle Arten, verkauft en gros

F. A. Hering.
Dinte à Quart 3 Sgr. empfiehlt

F. A. Hering.

W Holz-Meſſe-Verlegung.
Der ſtrenge Winter macht (da der Eis-

gang der Saale vielleicht noch fern iſt) es nö-
thig, daß die alljahrlich zu Palmarum be-
ginnende Langholz- Meſſe a. S. fur dieſes
Jahr nicht zu dieſer Zeit beginnen kann.

Es iſt nun in Folge deſſen hierzu von
Seiten der unterzeichneten LangholzFloß-
Commune

der 12. April d. J.
als Anfang der Meſſe feſtgeſetzt worden,
was hiermit zur allgemeinen Kenntniß fur
die Herren Intereſſenten gebracht wird durch

die Vorſteher der Langbolz-Fleß-Commung
J. Fr. Seyfarth c Roſenberger.

Schöps bei Cahla a S.,
den 3. März 1845.

Die rühmlichſt bekannte, ganz vorzuügliche

Aechte, engliſche Univer-
ſal-Glanz-Wichſe,

von G. Fleetwordt in London,
iſt fortwährend in unverändert beſter
Qualité zu dem billigen Preiſe von
13 und 1 Sgr. pr. Buchſe, nebſt Ge-
brauchszettel zu bekommen

bei Herrn V. Fürſtenberg
in Halle.

Ed. Oeser in I-eipvzig.
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